
Vorbereitungslehrgang zur

GESELLENPRÜFUNG
im Gebäudereiniger-Handwerk

Intensivkurs 2025/2026

5 Blockwochen in Hamburg



Personen, die in der Reinigungsbranche tätig sind und ohne Nachweis einer Lehre 
bzw. Ausbildung die staatliche Gesellenprüfung im Gebäudereiniger-Handwerk 
(Gesellenbrief) ablegen wollen.

Ziel des Vorbereitungskurses ist es, Mitarbeiter/innen des Gebäudereiniger-Hand-
werks, die die Voraussetzungen gemäß § 37 der Handwerksordnung erfüllen, zu 
einem erfolgreichen Abschluss der Gesellenprüfung hinzuführen.
Der Lehrgang vermittelt den Teilnehmern die für die theoretische Prüfung erforder-
lichen Kenntnisse. Von den Lehrgangsteilnehmern wird erwartet, dass sie bereits im 
Besitz der Fertigkeiten für den praktischen Teil der Prüfung sind. Die in den Vorbe-
reitungslehrgängen jeweils integrierten fachpraktischen Übungen dienen lediglich 
dazu, prüfungsspezifische Besonderheiten und Schwerpunkte zu behandeln.

Prüfungsbereich Teil 1
Durchführen von Gebäudereinigungsarbeiten
Ausführen von Unterhaltsreinigungsarbeiten an Glasoberflächen · Ausführen von 
Zwischenreinigungsarbeiten an textilen und nichttextilen Oberflächen · etc.

Prüfungsbereich Teil 2
Anwenden von Grund- und Außenreinigungsverfahren
Ausführen von Grundreinigungen · Ausführen von Außenreinigungen · Behan-
deln von Fassaden · etc.

Durchführen von Hygienemaßnahmen
Behandeln von Sanitärbereichen · Behandeln von Gesundheits- und Pflegeein-
richtungen · Durchführen von Maßnahmen zur Hygiene und Dekontamination · etc.

Reinigen, Pflegen und Konservieren von Oberflächen
Behandeln von nichttextilen Fußböden · Behandeln von textilen Fußböden · Reini-
gen von Glasflächen · Erkennen von Oberflächenveränderungen · etc.

Wirtschafts- und Sozialkunde
Allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- 
und Arbeitswelt.

Die Vorbereitung auf den fachlichen Teil behandelt neben der Fachtechnologie 
auch kundenorientierte Arbeitsabläufe und -organisation sowie praxisbe-
zogenes Fachrechnen.
Fachpraktische Übungen: Die im Unterricht enthaltenen fachpraktischen Übun-
gen umfassen alle Leistungsarten, die bei den Fertigkeitsprüfungen in Teil 1 + 2 
geprüft werden.

LEHRGANGSZIEL

ZIELGRUPPE

LEHRGANGSINHALT



1. Woche: 10. – 14. November 2025
2. Woche: 24. – 28. November 2025
3. Woche: 08. – 12. Dezember 2025
4. Woche: 13./14. Januar 2026 (Praktische Prüfungsvorbereitung)
5. Block: 20. – 22. Januar 2026 (Wiederholung für schriftliche Prüfung)

Die schriftliche und praktische Prüfung findet im Anschluss an den Lehrgang 
statt. Die genauen Prüfungstermine werden vom Gesellenprüfungsausschuss 
festgelegt und spätestens zu Lehrgangsbeginn bekannt gegeben.

Vollzeitunterricht
20 Unterrichtstage verteilt auf 5 Blockwochen, Vollzeitunterricht,  
jeweils von 08.00 - 16.00 Uhr und freitags von 08.00 - 12.00 Uhr

Der Lehrgang ist in insgesamt 5 Blockwochen eingeteilt.
Dieser Unterricht vermittelt das Fachwissen in gut aufgearbeiteter und kompri-
mierter Form. Die Schwerpunkte, welche für die Prüfung relevant sind, werden 
ausführlich und praxisnah verdeutlicht. Sie erlernen in den vier Wochen die 
theoretischen Anforderungen, welche bei der Gesellenprüfung erwartet werden.

Als Lernhilfe bieten wir Ihnen das „Fachbuch Gebäudereinigung“ (zum Son-
derpreis, in der Lehrgangsgebühr nicht enthalten) sowie Aufgabenblätter und 
weitere Unterrichtsmittel an, die zur individuellen Erweiterung und Vertiefung des 
im Unterricht vermittelten Wissens in „Heimarbeit“ dienen.

Die Schwerpunkte, welche für die Prüfung relevant sind, werden ausführlich und 
praxisnah verdeutlicht. In Heimarbeit verfestigen Sie das Erlernte. Der Unterricht 
vermittelt die theoretischen Anforderungen, welche für die Gesellenprüfung er-
wartet werden.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Im Lehrgang sind fachpraktische Übungen integriert, die spezifisch auf die prak-
tischen Teile der Gesellenprüfung vorbereiten. Diese sind im Lehrgangspreis 
enthalten.

Gesamtpreis (netto):  2.590,00 Euro
Gesamtpreis (brutto): 3.082,10 Euro

Die Lehrgangsgebühr ist im Voraus zu entrichten.
Im oben genannten Betrag nicht inbegriffen ist die Prüfungsgebühr, die für die  
Gesellenprüfung bei der Landesinnung der Gebäudereiniger Nordost zu ent-
richten ist. Bitte erfragen Sie deren Höhe bei der Landesinnung.

UNTERRICHT

LEHRGANGSFORM

LEHRGANGSTERMINE

LEHRGANGS- 
GEBÜHREN

FACHPRAXIS

LEHRGANGS- 
MATERIALIEN

PRÜFUNGSTERMINE



Die Zulassungsvoraussetzungen zur Gesellenprüfung sollten vorab individu-
ell abgeklärt werden. Grundsätzlich erhält die Zulassung, wer mehr als 4 1/2 
Jahre Tätigkeit im Gebäudereiniger-Handwerk oder besondere Erfahrungen 
nachweisen kann.

Wichtige Hinweise:
 Die Zulassung zur Gesellenprüfung muss jede/r Teilnehmer/in persönlich 
 und unter Nachweis der individuellen Voraussetzungen - rechtzeitig vor 
 Prüfungsbeginn - beantragen. 
 Für die Zulassung und Anmeldung zur Gesellenprüfung ist zuständig:  
 Landesinnung der Gebäudereiniger Nordost
 Bei Schuldts Stift 3
 20355 Hamburg
 Tel.: 040/352954
 E-Mail: info@die-gebaeudedienstleister-nordost.de
 Internet: www.die-gebaeudedienstleister-nordost.de
 Ausreichende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind für das Bestehen 
 der Prüfung unbedingt erforderlich!

ELBCAMPUS
Ausbildungszentrum Nord des Gebäudereinigerhandwerks
Zum Handwerkszentrum 1
21079 Hamburg

Im ELBCAMPUS gibt es in der Campus Lounge die Möglichkeit zur Verpfle-
gung. Die Kosten für die Verpflegung sind nicht im Lehrgangspreis enthal-
ten.

FIGR Forschungs- und Prüfinstitut für 
Facility Management GmbH
Lise-Meitner Straße 3
72555 Metzingen
Tel.: 07123 / 97 50 0
E-Mail: info@figr.de
Internet: www.figr.de

VERANSTALTUNGSORT

LEHRGANGSTRÄGER

VORAUSSETZUNG



Hiermit melde ich mich verbindlich an zum:

Vorbereitungslehrgang zur Gesellenprüfung
im Gebäudereiniger-Handwerk (2025/2026), in Hamburg vom 10.11.2025 - 22.01.2026

Gesamtpreis der 5 Blockwochen:

Gesamtpreis (netto) :     2.590,00 EUR

Gesamtpreis (brutto) :    3.082,10 EUR

FIGR Forschungs- und Prüfinstitut
für Facility Management GmbH
Lise-Meitner-Straße 3
72555 Metzingen

ANMELDUNG
Vorbereitungslehrgang 2025/2026

zur Gesellenprüfung im Gebäudereiniger-Handwerk

(per Mail: info@figr.de)

Vorname, Name: __________________________________________________________________

Geburtsdatum: _________________________________________________________________     

Privatanschrift: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Telefon/Mobil: _________________________________________________________________  

E-Mail: __________________________________________________________________

Rechnungsempfänger:   Teilnehmer  Arbeitgeber

Rechnungsadresse, 
sofern abweichend: 
(Firma mit Rechtsform, 
Anschrift, E-Mail)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Datum, Unterschrift       _________________________________________________________________
* Mit meiner Unterschrift erkläre ich meine Kenntnisnahme und mein ausdrückliches Einverständnis mit den abgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen vom FIGR Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH.



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Allgemeines
(1) Die nachstehenden Teilnahmebedingungen gelten zwischen FIGR Forschungs- 
 und Prüfinstitut für Facility Management GmbH, Lise-Meitner-Str. 3, 
 72555 Metzingen im folgendenFIGR GmbH genannt und ihren Vertrags- 
 partnern – im folgenden Kunde/Teilnehmer genannt.
(2) Die Weiterbildungsmaßnahmen der FIGR GmbH stehen jedem Interessenten offen, 
 der überdie in den Zulassungsvoraussetzungen, für die angestrebten Abschlüsse, 
 geforderten Qualifikationen verfügt. Um zugewährleisten, dass die angestrebten  
 Abschlüsse erreicht werden und soweit Zulassungsvoraussetzungen bestehen ist 
 die FIGR GmbH nicht verpflichtet, aberberechtigt, zu überprüfen, ob der Teilnehmer 
 die notwendigen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. Hierzu hat der Teilnehmer auf  
 Verlangen die erforderlichen Unterlagen vorzulegen.Macht die FIGR GmbH von  
 ihrem Recht auf Überprüfung der Zulassungsvoraussetzungen keinen Gebrauch, 
 so ist der Teilnehmer auch bei Nichtvorliegen der Zulassungsvoraussetzungen zur  
 Zahlung der Lehrgangsgebühren verpflichtet.
(3) Geschäftsbedingungen des Kunden/Teilnehmers oder Dritter finden keine An- 
 wendung, auchwenn die FIGR GmbH ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert  
 widerspricht. Selbst wenndie FIGR GmbH auf ein Schreiben oder eine E-Mail Bezug 
 nimmt, das Geschäftsbedingungendes Kunden/Teilnehmers oder Dritter enthält oder 
 auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäfts- 
 bedingungen.

2. Anmeldung und Vertragsabschluss
(1) An den FIGR-Seminaren/Lehrgängen kann nach Bestätigung der Anmeldung durch 
 die FIGRGmbH bei entsprechender Eignung jedermann teilnehmen, sofern  
 eventuelle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden. Hat der Teilnehmer bei der  
 Agentur für Arbeit einen Antrag auf individuelle Förderungen nach den Maßgaben 
 des SGB gestellt, kann er nach Zustimmung durch den dafür autorisierten Vertreter 
 der Agentur für Arbeit oder des zuständigen Jobcenters am Seminar/Lehrgang  
 teilnehmen.
(2) Für alle Lehrgänge/Seminare ist eine schriftliche Anmeldung (über www.figr.de, 
 E-Mail, Brief oder Fax) erforderlich.
(3) Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt und  
 schriftlich bestätigt. Die mit der Anmeldung eingehenden Daten werden unter Be- 
 achtung der Datenschutzbestimmungen gespeichert.
(4) Bei nicht geförderten Maßnahmen, kommt der Vertrag mit Zugang der schriftlichen 
 bestätigtenAnmeldung zustande. Bei geförderten Maßnahmen (Bildungsgutschein 
 oder sonstige Förderung) kommt ein auf Basis der Kursanmeldung erstellter und von 
 beiden Seiten unterzeichneter Teilnahmevertrag zustande.

3. Preise für Seminare und Lehrgänge
(1) Für die Teilnahme an Seminar- und Lehrgangsveranstaltungen gelten die in den 
 Kursprogrammen angegebenen Preise oder z. B. bei Firmenveranstaltungen, die  
 individuell vereinbarten Preise.
(2) Die Teilnahmegebühr ist unmittelbar bei Buchung fällig. Wurde die Teilnahmege- 
 bühr bis zum Beginn der Veranstaltung nicht gezahlt, ist eine Teilnahme nicht möglich. 
(3) Die Lehrgangsgebühren werden bei einer Förderung nach SGB III vom Kosten 
 träger übernommen und mit der FIGR GmbH direkt verrechnet. Voraussetzung ist  
 das Vorlegen eines gültigen Bildungsgutscheins.
(4) In der Teilnahmegebühr sind Seminar- bzw. Lehrgangsunterlagen inbegriffen sowie 
 Mittagessen und Pausengetränke, sofern nichts anderes individuell von uns an- 
 gegeben wurde. 
(5) Sonstige Kosten im Zusammenhang mit der Schulung, wie beispielsweise Über- 
 nachtungs- -und Fahrtkosten hat der Teilnehmer selbst zu tragen. Ein Nichter 
 scheinen oder eine nur zeitweise Teilnahme an einer Veranstaltung berechtigt nicht 
 zur Kürzung der Teilnahmegebühr. 
(6) Bei Verzug kann die FIGR GmbH für jede Mahnung unter Vorbehalt eines  
 weiteren Schadens Zinsen in Höhe der banküblichen Debetzinsen, mindestens  
 5 % über dem jeweiligen Bundesbank-Diskontsatz, berechnen.

4. Stornierungen und Umbuchungen
(1) Der Rücktritt von einem Seminar/Lehrgang muss schriftlich erfolgen. Dem Teil- 
 nehmer wird ein allgemeines Rücktrittsrecht innerhalb von 14 Tagen nach Ver- 
 tragsabschluss eingeräumt, längstens jedoch bis 21 Tage vor Beginn der  
 Bildungsmaßnahme. Bereits gezahlte Lehrgangsgebühren werden voll erstattet, aus- 
 geschlossen die Gebühren für bereits empfangene Lehrmaterialien.
(2) Für Abmeldungen, die später als 21 Tage vor Veranstaltungsbeginn bei der  
 FIGR GmbH eingehen, werden 25 % der Teilnahmegebühr als Stornokosten  
 fällig. Danach werden bei Rücktritt bis zu sieben Tagen vor Seminar- bzw. Lehr- 
 gangsbeginn 50 % der Gebühr berechnet. Bei einer Absage bis zu 3 Werktage  
 vor Seminar- bzw. Veranstaltungsbeginn oder bei Nichtteilnahme werden 100 %  
 der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Die Benennungeines Ersatzteilneh- 
 mers ist jederzeit möglich.
(3) Eine Umbuchung auf einen anderen Veranstaltungstermin oder auf eine andere 
 Veranstaltung (sofern aktuell buchbar) ist jederzeit schriftlich möglich. Bei Er- 
 klärung der Umbuchung, die uns bis zu 3 Wochen vor dem Veranstaltungstermin  
 zugeht, ist die Umbuchung kostenlos. Eine Umbuchung, die später als 3 Wochen  
 vor Beginn der Veranstaltung erfolgt ist nur möglich, wenn die Seminargebühr  
 vollständig bezahlt ist. Die Umbuchungsgebühr beträgt 10 % der Teilnahmege- 
 bühr, mindestens jedoch 59,50 Euro (inkl. MwSt.) pro Teilnehmer, wobei die  
 Differenz eines etwaigen Mehrpreises gesondert berechnet wird. Eine weitere  
 kostenfreie Stornierung ist danach nicht mehr möglich.
(4) Das Widerrufsrecht des Verbrauchers ist von den vorstehenden Bedingungen 
 unberührt.
(5) Kann ein Teilnehmer aufgrund von Krankheit oder anderweitiger Gründe nicht an 
 der gebuchten Veranstaltung teilnehmen, ist er berechtigt, seine Buchung auf eine 
 andere, dritte Person zu übertragen. Voraussetzung ist, dass die jeweilige Seminar- 
 bzw. Lehrgangsgebühr voll entrichtet wurde.
(6) Hat der Teilnehmer bei den Agenturen für Arbeit einen Antrag auf Förderung  
 der beruflichen Weiterbildung nach den Richtlinien des Sozialgesetzbuches, Drittes 
 Buch, (SGB III) oder den Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 
 gestellt und kann er an den beruflichen Bildungsmaßnahmen nur teilnehmen,  

 wenn die Förderung bewilligt wird, kann der Teilnehmer bei Nichtförderung ohne 
 Einhaltung einer Kündigungsfrist kostenfrei vom Vertrag zurücktreten.

5. Verpflichtungen des Seminar-/Lehrgangsteilnehmers
(1) Der Seminar-/Lehrgangsteilnehmer verpflichtet sich, soweit ihn nicht schwerwie- 
 gende Gründedaran hindern, die für den Erwerb des Lehrstoffes erforderliche  
Zeit aufzuwenden, den Unterricht zu besuchen, die erhaltenen Unterlagen sorgfältig 
 zu bearbeiten, sowie an der Abschlussprüfung teilzunehmen. Bei Verhinderung  
 am Besuch des Unterrichtes oder einer Prüfung benachrichtigt der Teilnehmer 
 – möglichst vorher – die FIGR GmbH.
(2) Der Teilnehmer verpflichtet sich zur Beachtung der Hausordnung der Ausbil- 
 dungsstätte. Er haftet für Verstöße dagegen und von ihm zu verantwortende Be- 
 schädigungen an Einrichtungen. Den Anweisungen der Lehr- bzw. Ausbildungs- 
 kräfte sowie der Beauftragten der FIGR GmbH und ihrer Erfüllungsgehilfen ist  
 Folge zu leisten.
(3) Die für die Feststellung der eventuellen Zulassungsvoraussetzungen zur Prüfung  
 erforderlichen Unterlagen sind rechtzeitig und vollständig vorzulegen sowie alles  
 zu unterlassen, was der ordnungsgemäßen Durchführung des Lehrgangs entge- 
 genstehen könnte.
(4) Wir verweisen ausdrücklich darauf, dass Teilnehmerunterlagen, spezielle Software 
 und andere, für Lehrgangszwecke ausgegebene bzw. zu nutzende Medien, nicht  
 weitergegeben, kopiert oder für lehrgangsfremde Zwecke genutzt werden dürfen. 
(5) Der Seminar-/Lehrgangsteilnehmer ist verpflichtet, bei der Abgabe von Bewer- 
 tungen und Kommentaren innerhalb von sozialen Medien auf unsere Interessen  
 Rücksicht zu nehmen. Insbesondere darf der Kunde keine unwahren Tatsachenbe- 
 hauptungen oder Schmähkritikenüber uns, unsere Programme und unsere Ver- 
 anstaltungen veröffentlichen/verbreiten.

6. Verpflichtungen des Trägers
(1) Seminar-/Lehrgangsträger ist die FIGR GmbH, die auch die Gesamtverantwor- 
 tung für die Ausgestaltung des Seminars/Lehrgangs und des Lehrmaterials trägt. 
 Sie verpflichtet sich, ausgenommen bei höherer Gewalt oder Pandemien (z. B.  
 Corona), alle Voraussetzungenzur Bereitstellung des gesamten Lehrmaterials,  
 zum reibungslosen Ablauf des Unterrichtsdurch qualifizierte Fachkräfte, zur  
 individuellen Überwachung der Lernfortschritte, zur Auswertung eventueller Haus- 
 aufgaben, sowie Durchführung der Abschlussprüfungen zu schaffen.
(2) Die FIGR GmbH erteilt den Unterricht im Rahmen des zu Beginn des Seminars/ 
 Lehrgangsgültigen Angebotes. Sie behält sich jedoch organisatorische Ände- 
 rungen jedweder Art vor. Inhaltliche Änderungen sind zulässig, soweit dadurch  
 nicht das Lehrgangsziel verändert wird. Inhaltliche Änderungen, durch die das  
 Lehrgangsziel verändert wird, sind jedoch insoweit zulässig, als sie mit Zu- 
 stimmung oder auf Verlangen der Stellen erfolgen, die für die Anerkennung der  
 angestrebten Abschlüsse zuständig sind.
(3) Im Falle der inhaltlichen Änderung des Seminars/Lehrgangs kann der Teilnehmer  
 von derFIGR GmbH eine schriftliche Bestätigung darüber verlangen, dass ihm  
 durch die Änderung das Erreichen des angestrebten Abschlusses nicht unmöglich  
 gemacht wird. Erfolgt diese Bestätigung nicht innerhalb einer angemessenen Frist, 
 so ist der Teilnehmer zur fristlosen Kündigung des Lehrgangsvertrages berechtigt.
(4) Der Wechsel einer Lehr- bzw. Ausbildungskraft stellt in keinem Falle eine Ände- 
 rung desLehrgangs dar.
(5) Die FIGR GmbH behält sich vor, wegen mangelnder Beteiligung oder Erkran- 
 kung von Lehr- bzw. Ausbildungskräften sowie sonstigen Störungen in ihrem  
 Geschäftsbetrieb, die von der FIGR GmbH nicht zu vertreten sind, angekündigte  
 oder begonnene Lehrgänge abzusagen. Im Falle der Absage werden die betrof- 
 fenen Teilnehmer unverzüglich schriftlich benachrichtigt. Bereits bezahlte Gebüh 
 ren werden in diesem Falle erstattet.
(6) Falls die Mindestteilnehmerzahl, welche je nach Weiterbildungsmaßnahme un- 
 terschiedlichsein kann, nicht erreicht wird, kann das Seminar vom Institut abge- 
 sagt werden.
(7) Die Seminar-/Lehrgangsinhalte entsprechen unserem veröffentlichten Seminar- 
 plan unter www.figr.de bzw. in den jeweiligen Seminar-/Lehrgangsprospekten.  
 Die Seminare/Lehrgänge beginnen und enden nach den im Kursangebot darge- 
 stellten Zeiten. Abweichungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.

7. Abschlussprüfung
(1) Die Weiterbildung beinhaltet je nach Weiterbildungslehrgang eine Prüfung. 
 Die Maßnahmensind so gestaltet, dass ein aufmerksamer Teilnehmer mit ent- 
 sprechendem Vorwissen das Seminar-/Lehrgangsziel erreichen kann. Der Prüfungs- 
 teilnehmer erhält nach Bestehen der Prüfung das Prüfungszertifikat des Lehrgangs. 
(2) Für den Prüfungserfolg haftet die FIGR GmbH nicht. Bei nicht erfolgreichem Ab- 
 schluss odernicht bestandener Prüfung hat der Teilnehmer Anspruch auf eine Teil- 
 nahmebestätigung. Es besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung oder Scha- 
 denersatz.

8. Versicherung und Haftungsbeschränkung
(1) Die Versicherung der Kursteilnehmer im gesetzlichen Unfallschutz erfolgt für die 
 Zeit derAusbildung in ganztägigen Kursen bei der VBG Verwaltungs-Berufsge- 
 nossenschaft, soweit dies vertraglich für die jeweiligen Kurse vereinbart ist.
(2) Bei Präsenzseminaren in berufsbegleitenden Kursen erfolgt keine Versicherung  
 durch die FIGR GmbH. Die FIGR GmbH haftet nicht für Schäden, die auf Vorsatz  
 oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Jegliche weitere Haftung ist ausgeschlossen,  
 soweit gesetzlich zulässig.

9. Gerichtsstand
Gerichtsstand für alle aus der Lehrgangsbuchung entstehenden Rechtsstreitigkeiten 
gegenüber Kaufleuten im Sinne des HGB ist der Sitz der FIGR GmbH.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.


